
Zitat: Deutlicher reagiert die obergerichtliche Rechtsprechung auf unwahren bzw. unvollständigen 
Vortrag. So erfüllt das Verschweigen von Sachverhalten ebenso wie vorsätzlich falsch vorgetragene 
Sachverhalte den Tatbestand des versuchten Prozessbetruges. Dies nicht erst mit der mündlichen 
Verhandlung sondern bereits mit Einreichung der Klageschrift und vorbereitender Schriftsätze, 
wenn bereits dort unwahr bzw. unvollständig vorgetragen wird.4)Und so gehört es z.B. zur Pflicht 
vollständigen Vortrages des Klägers, insbesondere dann vollständig vorzutragen, wenn es um 
Tatsachen geht, zu denen nur der Kläger etwas sagen kann. Zitatende


